
Datenschutzinformation für Sicherheit und Gesundheit 

Zweck 
Im Rahmen der Dienstleistungseinheit für Sicherheit und Gesundheit (SG) inkl. Chemikalienlogistik 
und Arbeitsmedizin werden personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeitet: 
 
Arbeitnehmer*innenschutz 

Gesetz Zweck Bestimmung 

ASchG 
(Arbeitnehmer*innen 
schutzgesetz) 
 

Dokumentation § 5 SIGE 

Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen – 
Meldung an Arbeitsinspektion 

§ 10 Abs. 8 

Nachweisliche Unterweisung aller 
Mitarbeiter*innen 

§ 14 

Verzeichnis der Arbeitnehmer*innen § 47 

Aufzeichnung über Eignungs- und 
Folgeuntersuchung 
 

§ 58 Abs. 5 

Bestellung von Sicherheitsfachkräften § 73 

VbA (Verordnung 
biologische Arbeitsstoffe) 

Meldung biologischer Arbeitsstoffe (Nennung 
verantwortlicher Person) an Arbeitsinspektion 

§ 11 

GKV 
(Grenzwerteverordnung) 

Meldung von eindeutig krebserzeugenden 
Arbeitsstoffen (Nennung verantwortlicher Person) 
an Arbeitsinspektion 

§ 13 

AStV 
(Arbeitsstättenverordnung) 

Vermerke mit den Namen der Ersthelfer*innen 
(Erste-Hilfe-Koffer) 

§ 39 Abs. 3 

Brandschutzbeauftragte und 
Brandschutzwart*innen Bestellung 

§ 25 Abs. 4 

Brandschutzbeauftragte/Brandschutzwart*innen § 43 

PSA-V (Verordnung 
Persönliche 
Schutzausrüstung) 

Unterweisung Absturz § 14 

Atemschutz – Unterweisung § 15 

Schließanlagen Zugangsberechtigungen für sensible Bereiche 
(Zugriff auf VIS-Daten) 

 

 
Chemikalienlogistik 

Gesetz Zweck Bestimmung 

ChemG 1996 
(Chemikaliengesetz) 

Bezug von Giften § 35 Z 1 

Suchtgiftverordnung (SV/BGBl. II Nr. 374/1997 § 6 

Datenbank für Chemikalienbeschaffung 
(Verwendung von VIS-Daten) 

 

 
Arbeitsmedizin 

Gesetz Zweck Bestimmung 

ASchG 
(Arbeitnehmer*innenschutzgesetz) 

Eignungs- und Folgeuntersuchungen und 
folgende §§ 

§ 49 

Bestellung Arbeitsmedizin § 79 

MSchG (Mutterschutzgesetz) Mutterschutzevaluierung § 2 

BS-V 
(Bildschirmarbeitsverordnung) 

Bearbeitung zum Thema Bildschirmbrille § 12 



 

Verarbeitete Daten 

Arbeitnehmer*innenschutz 

• VIS-Daten SharePoint – Anwendung für SiGe-Dokumentation mit Zugangsberechtigung 

• Unfalldaten für Folgeevaluierung (Unfallmeldung Personalabteilung) 

• Fortbildungsbestätigungen 

• VIS-Daten inkl. Geburtsdatum für Meldung an Behörden 

Chemikalienlogistik 

• VIS-Daten inkl. Geburtsdatum für Meldung an Behörden 

Arbeitsmedizin 

• ärztliche Atteste 
 
Sofern die Daten nicht bei Ihnen selbst erhoben wurden, stammen die Daten von 
Kursveranstalter*innen, VIS-Online oder Personalabteilung. 

Rechtsgrundlage 

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ergibt sich aus der 
gesetzlichen Verpflichtung gem. Art 6 Abs 1 lit c DSGVO iVm den unter Zweck angeführten Gesetzen 
und Verordnungen sowie aus der Vertragsanbahnung bzw. -erfüllung gem. Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. 

Die Bereitstellung bzw. Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist aufgrund von gesetzlichen 
und dienstvertraglichen Verpflichtungen notwendig. Sie sind daher verpflichtet diese bereitzustellen. 
Andernfalls kann die Dienstleistungseinheit für Sicherheit und Gesundheit den gesetzlichen 
Verpflichtungen nicht nachkommen. 

Empfänger*innen 
Im Rahmen des Arbeitnehmer*innenschutzes können Ihre personenbezogenen Daten folgende 
Empfänger*innen übermittelt werden: 

- zuständige Behörden (Arbeitsinspektion, Bundesministerium, ec.) 

Speicherdauer 

Arbeitnehmer*innenschutz 
- § 47 ASchG Verzeichnis der Arbeitnehmer*innen 

Nach dem Ende des Dienstverhältnisses Übermittlung an die Unfallversicherung - mind. 40 
Jahre aufzubewahren 

- auf die Dauer der Funktionsträger*innenschaft 

Chemikalienlogistik 

- Chemikalienverwaltungsprogramm: auf die Dauer des Dienstverhältnisses (VIS-Daten) 

Arbeitsmedizin 
- gemäß § 51 Abs. 3 Ärztegesetz sind die Aufzeichnungen sowie die sonstigen der 

Dokumentation im Sinne des Abs. 1 dienlichen Unterlagen mindestens 10 Jahre 
aufzubewahren.  

Ihre Rechte, Kontaktdaten, Datenschutzbeauftragter 

Nähere Informationen dazu finden Sie hier. 

https://www.uibk.ac.at/datenschutz/

